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GefahrstoffLagerung	
[bookmark: _q8b6blsj00hl]ANLEITUNG: GRUNDSÄTZE DER GEFAHRSTOFFLAGERUNG


  Beachten Sie diese 9 Lagergrundsätze:	
  1. Gestalten Sie das Lager und seine Einrichtungen sowie die Arbeitsabläufe so, dass Personen, die sich im Lager aufhalten, durch Gefahrstoffe nicht geschädigt werden.
  2. Verwenden Sie ausschließlich Arbeitsmittel, die die Anforderungen gemäß der Betriebssicherheitsverordnung erfüllen.
  3. Achten Sie auf Sauberkeit, insbesondere auf die regelmäßige Reinigung.
  4. Vermeiden Sie das unbeabsichtigte Freisetzen von Gefahrstoffen.
  5. Kann eine Exposition durch Gefahrstoffe z. B. aufgrund von undichten Gebinden nicht vermieden werden, sind Dauer und Ausmaß der Exposition auf ein Minimum zu begrenzen.
  6. Halten Sie Mittel zur Gefahrenabwehr bereit. Hierzu gehören z. B. Feuerlöscheinrichtungen.
  7. Das Rauchen ist im Gefahrstofflager grundsätzlich verboten.
  8. Der Verzehr von Nahrungs- oder Genussmitteln im Lager ist untersagt.
  9. Gefahrstoffe dürfen nicht in unmittelbarer Nähe von Arznei-, Lebens- oder Futtermitteln einschließlich deren Zusatzstoffen, Kosmetika und Genussmitteln aufbewahrt oder gelagert werden.
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